
Offenlegung qualitativer  
Informationen 

a 	 IRRBB zum Zwecke der Risikosteuerung 
und -messung

Das vom Verwaltungsrat der Bank genehmigte 
Rahmenkonzept Zinsrisiken bildet die Grund­
lage für die Identifikation, Messung, Steuerung, 
Überwachung und Kontrolle sowie das Re­
porting von Zinsrisiken auf Gesamtbankebene 
(Bilanzstrukturmanagement; ALM) als Bestand­
teil der ertrags- und risikoorientierten Ge­
schäftstätigkeit der Bank. Aufgrund der Un­
wesentlichkeit des Handelsbuches werden 
allfällige Bestände im Handelsbuch immer  
gemeinsam mit dem Bankenbuch für die Be­
trachtung der Zinsrisiken mitberücksichtigt.

Das Zinsrisiko ist das Risiko für die Eigenmittel 
und Erträge einer Bank, das durch Zinsbewe­
gungen entsteht. Änderungen von Zinssätzen 
beeinflussen den wirtschaftlichen Wert der  
Aktiven, Passiven und ausserbilanziellen Posi­
tionen einer Bank (Barwertperspektive). Auch 
tangieren sie den Ertrag aus dem Zinsen­
geschäft (Ertragsperspektive).

Von den drei Formen des Zinsrisikos betrachtet 
die Bank primär das Zinsneufestsetzungsrisiko 
sowie sekundär das Optionsrisiko bei variabel 
verzinslichen Einlagen ohne feste Laufzeit. Das 
Basisrisiko ist vernachlässigbar.

Allfällige Bonitätseffekte von handelbaren Fi­
nanzinstrumenten werden nur beurteilt, falls 
das relevante Volumen im Bankenbuch einen 
risikoorientiert definierten Schwellenwert über­
steigt.

b 	 Strategien zur Steuerung und  
Minderung des IRRBB

Die Steuerung von Zinsrisiken ist ein bedeu­
tungsvolles Element innerhalb des Risiko­
managementprozesses. Auf der Basis der vom 
Verwaltungsrat im Rahmenkonzept definierten 
Vorgaben und unter Berücksichtigung der 
Grösse der Bank sowie von Art, Umfang, Kom­
plexität und Risikogehalt der Geschäftsakti­
vitäten (Proportionalitätsprinzip) soll das Zins­
risiko innerhalb der festgelegten Risikotoleranz 
gehalten werden.

Basierend auf der Risikostrategie, der Risiko­
tragfähigkeit und der Risikotoleranz der Bank 
legt der Verwaltungsrat Globallimiten und vor­
gelagerte Warnlimiten für das Zinsrisiko fest.

Diese Globallimiten limitieren die grösste ne­
gative Barwertveränderung der Eigenmittel 
(Barwertperspektive), welche sich aus den ver­
schiedenen aufsichtsrechtlichen Zinsschocks­
zenarien ergibt. Zudem werden basierend auf 
dem Keyrate-Durations-Profil die negativen und 
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positiven Barwertveränderungen der Eigen­
mittel in jedem definierten Laufzeitenband in 
der Zinsbindungsbilanz limitiert. Damit werden 
Konzentrationsrisiken vermieden und sowohl 
die kurz- wie langfristigen Auswirkungen der 
Zinsrisiken betrachtet.

Mögliche Minderungen im Bruttoerfolg aus 
dem Zinsengeschäft (Ertragsperspektive) wer­
den einerseits mit einer Globallimite für den 
Normalbelastungsfall gemessen. Andererseits 
werden via dynamische Szenariorechnungen 
(Stresstests) auch längerfristige Auswirkungen 
in der Erfolgsrechnung betrachtetet. Diese 
möglichen Minderungen werden nicht limi­
tiert, finden ihren Niederschlag hingegen in 
der periodisch zu erstellenden dreijährigen  
Kapitalplanung.

Grundsätzlich strebt die Bank eine positive  
Fristentransformation an, d.h. die Zinsbindung 
der Aktiven ist länger als diejenige der Pas­
siven. Dieses Ziel wird vor allem erreicht mit 
der Gewährung von mittel- und langfristigen 
Festhypotheken und einem hohen Anteil an 
variabler Refinanzierung via Kundengelder.

Für die Erkennung, Steuerung und Über­
wachung der Zinsrisiken auf Stufe Gesamtbank 
und die Einhaltung der Globallimiten ist die 
Geschäftsleitung zuständig. Anhand der von 
der Risikokontrolle erstellten Reportings wird 
die Gesamtrisikosituation periodisch analysiert 
und beurteilt. Bei Zielabweichungen werden 
adäquate Massnahmen erarbeitet und dem 
Verwaltungsrat entsprechend Antrag gestellt.

Die Berichterstattung an Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat beinhaltet insbesondere die 
Exposition des Zinsrisikos (auch unter Betrach­
tung der aufsichtsrechtlichen Stressszenarien), 
die Auslastung der Globallimiten und wesent­
liche Modellannahmen.

Das Zinsrisiko wird vor allem durch den Ab­
schluss von zinsfixen Aktiven und Passiven mit 
unterschiedlichen Volumina und verschieden 
langer Zinsbindung verursacht (Zinsneufest­
setzungsrisiko aus Fristeninkongruenz). Zur 
Steuerung dieses Zinsrisikos werden insbe­
sondere folgende Mittel eingesetzt:

1.	 Vermeidung
•	 durch Begrenzung des Laufzeitenspektrums 

möglicher fixverzinslicher Produkte
•	 von Konzentrationen durch Diversifikation 

über das festgelegte Laufzeitenspektrum
•	 durch Weglassen von in Produkten mit fixer 

Verzinsung eingebetteten Optionalitäten 
hinsichtlich vorzeitiger Rückzahlungen oder 
vorzeitiger Abzüge

2.	Verminderung
•	 durch Abschluss von risikokompensierenden 

fixverzinslichen Aktiven (Kapitalanlage) oder 
Passiven (Kapitalaufnahme) mit ähnlicher  
fixer Laufzeit im Interbank-, Geld- und Kapi­
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talmarkt wie die risikoverursachenden Posi­
tionen (bilanzielle Massnahmen)

•	 durch Einbezug der Chancen zinsvariabler 
Produkte (Bildung replizierender Portfolios) 
aufgrund der Erkenntnis, dass produkte­
spezifische Zinsanpassungen aufgrund von 
Marktzinsveränderungen nicht instantan, 
sondern mit einer zeitlichen Verzögerung 
erfolgen und periodischer Validierung die­
ses Modelles

•	 durch Berücksichtigung stiller Reserven im 
T2-Kapital und freier stiller Reserven

3.	Transfer und Absicherung
•	 durch Einsatz von linearen Zinsderivaten 

(ausserbilanzielle Massnahmen)

Jährlich wird nachvollziehbar begründet und 
dokumentiert, dass sich das Geschäftsmodell, 
die Kunden- und Produktstruktur, das Markt­
umfeld sowie andere für die Modellannahmen 
relevante Faktoren nicht wesentlich verändert 
haben. Die Modellannahmen und deren Aus­
wirkungen werden mindestens alle drei Jahre 
überprüft.

Das Zinsrisikomesssystem der Bank basiert auf 
präzisen Daten und ist angemessen dokumen­
tiert, kontrolliert und getestet. Bei der Validierung 
von Daten, Zinsrisikomesssystemen, Modellen 
und Parametern wendet die Bank aufgrund  
ihrer Organisationsstruktur (keine unabhängige 
Validierungsfunktion) vereinfachte Umsetzungen 
an. Eine Validierung wird bei wesentlichen Ver­
änderungen von Daten, Zinsrisikomesssystemen, 
Modellen und Parametern durchgeführt, min­
destens jedoch alle drei Jahre.

Die unabhängige Revision legt basierend auf 
ihrer periodischen Risikoanalyse und der Prüf­
strategie die Prüftiefe und die Prüfkadenz für 
das Zinsrisiko fest und bespricht diese mit dem 
Verwaltungsrat.

c 	 Periodizität der Berechnung der  
spezifischen Messgrössen, um ihre 
Sensitivität einzuschätzen

Die Bank berechnet monatlich anhand der auf­
sichtsrechtlichen Vorgaben das Zinsrisiko. Die 
in der Offenlegung abgebildeten Messgrössen 
sind identisch mit den internen Messgrössen.

d 	 Zinsschock- und Stressszenarien 

Für das Zinsrisikomanagement wird eine 
marktübliche Standard-Software eingesetzt. 
Das interne Zinsrisikomesssystem berücksich­
tigt die sechs Standardzinsschockszenarien  
gemäss FINMA Rundschreiben «Zinsrisiken»  
sowie allenfalls von der FINMA zusätzlich vor­
gegebene Zinsschockszenarien.



Mit diesen Zinsschockszenarien werden die ein­
gegangenen Zinsrisiken basierend auf unserer 
Bankgrösse sowie Art, Umfang, Komplexität 
und Risikogehalt der Geschäftsaktiven ange­
messen abgebildet. Eine Modellierung wei­
terer interner Zinsschock- oder gar historischer 
und hypothetischer Zinsstressszenarien ist  
daher ohne zusätzlichen Nutzen. 

e 	 Abweichende Modellannahmen

Die publizierten Ergebnisse entsprechen den 
für das interne Zinsrisikomanagement verwen­
deten Werten. In ∆EVE berücksichtigt werden 
die Zahlungsströme aus zinssensitiven Aktiven, 
Passiven (einschliesslich aller unentgeltlichen 
Einlagen) und ausserbilanziellen Positionen im 
Bankenbuch und Handelsbuch. Mitberücksich­
tigt werden auch stille Reserven, unabhängig 
davon, ob diese als T2-Kapital angerechnet 
werden, nicht aber das Kernkapital (T1-Kapital).

f 	 Absicherungen

Das Zinsrisiko im Bankenbuch wird primär mit 
bilanziellen Massnahmen durch Abschluss von 
risikokompensierenden fixverzinslichen Aktiven 
(Kapitalanlage) oder Passiven (Kapitalaufnahme) 
mit ähnlicher fixer Laufzeit im Interbank-, Geld- 
und Kapitalmarkt wie die risikoverursachenden 
Positionen gesteuert. Sekundär können als  
Absicherung lineare Zinsderivate (vor allem 
traditionelle Zinssatzswaps eingesetzt werden.

In der Rechnungslegung werden die bilan­
ziellen Werte mit ihrem Nominalwert ausge­
wiesen.

Alle derivativen Finanzinstrumente werden zum 
Fair Value bewertet. Der Bewertungserfolg von 
Absicherungsinstrumenten wird im Ausgleichs­
konto erfasst. Die positiven und negativen 
Wiederbeschaffungswerte aus derivativen Fi­
nanzinstrumenten werden in den entsprechen­
den Bilanzpositionen ausgewiesen.

Hedge Accounting wird angewendet. Dabei 
können sowohl Micro- als auch Macro-Hedges 
abgeschlossen werden. Der Erfolg aus dem  
Absicherungsgeschäft wird in der gleichen Er­
folgsposition verbucht wie der entsprechende 
Erfolg aus dem abgesicherten Grundgeschäft.

g 	 Wesentliche Modellierungs- und  
Parameterannahmen 

	 Neben der Hauptwährung Schweizer Fran­
ken werden lediglich in unbedeutendem 
Rahmen Bilanzgeschäfte in Fremdwährun­
gen getätigt. Keine Fremdwährung über­
steigt 10 % der Verbindlichkeiten. 

	 Barwertänderung der Eigenmittel 
(ΔEVE)

1	 Die Zahlungsströme berücksichtigen den 
Nominalwert (Kapital) und die Zinszahlun­
gen. Die Zinszahlungen enthalten den Basis­
satz sowie sämtliche Margenkomponenten. 
Da die Bank kein System der Erfolgsspaltung 
implementiert hat, wird der Margenzah­
lungsstrom nicht separat ermittelt.

2	 Das interne Zinsrisikomesssystem berücksich­
tigt die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Lauf­
zeitbänder.

	 Zahlungsströme (Kapital und Zinszahlungen), 
deren effektive resp. replizierte Zinsneu­
festsetzungsdaten innerhalb der jeweiligen 
Laufzeitbandgrenzen liegen, werden im ent­
sprechenden Laufzeitband abgebildet. 

	 Für die Diskontierung werden die effektiven 
produktespezifischen Zeitpunkte und nicht 
generell der Laufzeitbandmittelpunkt ver­
wendet.

3	 Sämtliche in der Zinsbindungsbilanz ent­
haltenen Zahlungsströme (Kapital und  
Zinszahlungen) werden mit den jeweiligen 
stichtagsbezogenen Marktzinssätzen (risiko­
lose Swapzinskurve) bewertet (diskontiert). 
Margenzahlungen oder andere bonitäts­
abhängige Spread-Komponenten werden 
für die Bestimmung der Diskontierungs­
faktoren nicht berücksichtigt.

	 Die Marktzinssätze werden linear inter­
poliert auf die in den jeweiligen Laufzeit­
bändern der Zinsbindungsbilanz befind­
lichen effektiven resp. replizierten Zinsneu- 
festsetzungszeitpunkte.

4	 Änderungen der geplanten Erträge 
(ΔNII)	

	 Bei der Berechnung der aufsichtsrechtlichen 
Änderung des Ertragswerts (ΔNII) über einen 
gleitenden Zeitraum von zwölf Monaten  
aufgrund einer instantanen Parallelverände­
rung der Marktzinsen berücksichtigt die 
Bank folgende wesentlichen Annahmen: 

•	 Als Vergleichswert für die Berechnung der 
Veränderungen der erwarteten Zinserträge 
und Zinsaufwendungen wird ein Szenario 
mit Forward-Marktzinsen unterstellt (Basis­
szenario).

•	 Die konstante Bilanz basiert auf einer durch­
schnittlichen Portfoliobetrachtung, bei der 
fällige oder neu zu bewertende Zahlungs­
ströme (Kapital und Zinszahlungen) durch 
Zahlungsströme aus neuem Zinsengeschäft 
mit identischen Merkmalen in Bezug auf  
Volumen (kein Wachstum, keine Umschich­
tungen) und Zinsneufestsetzungsdatum er­
setzt werden.

•	 Als bonitätsabhängige Spread-Komponente 
wird jeweils der aktuelle Wert verwendet – 
als Bestandteil der aktuellen Kundenzinsen 
(inkl. weiterer aktueller Margenkomponen­
ten).

•	 Die variablen Aktiv- und Passivsätze werden 
innerhalb von 12 Monaten nicht verändert.

5	 Variable Positionen
	 Die Bestimmung der Zinsbindung von Boden­

satzprodukten erfolgt mittels replizierender 

Portfolios. Die Grundidee besteht darin, das 
Zins- und Kapitalbindungsverhalten von  
variablen Einlagen und Ausleihungen mit­
tels Portfolios aus Marktzins-Kombinationen 
(Benchmark-Portfolios) so zu simulieren, dass 
die Varianz der Marge zwischen Kunden­
zinssatz und Rendite des replizierenden 
Portfolios minimiert wird. 

	 Replikationseffekte wirken nur auf den An­
teil variabler Produkte, welcher auch lang­
fristig resp. bei einem Zinsanstieg zu­
mindest während der durchschnittlichen 
Replikationsdauer variabel bleibt. Volumen­
veränderungen verändern den Absicherungs­
effekt replizierter Produkte und werden des­
halb berücksichtigt.

	 Als Datenbasis für die Simulationen dienen 
historische Produkt- und Marktzinssätze so­
wie historische Volumenveränderungen der 
Produkte.

	 Da sich Entwicklungen aus der Vergangen­
heit in der Zukunft nicht wiederholen müs­
sen, künftige Marktzinsveränderungen, das 
Verhalten der Bank und der Konkurrenz bei 
der Zinsgestaltung variabler Produkte, das 
Verhalten der Kunden und Wirkungen auf 
die Bilanzstruktur unbekannt sind, werden 
sowohl verschiedene historische wie künf­
tig plausible Szenarien berechnet. 

	 Die spezifischen Replikationsschlüssel wich­
tiger Produkte werden bestmöglich aufgrund 
dieser Szenarien festgelegt.

	 Zentrale Annahmen und Parameter:
•	 Analyse der Zins- und Volumenänderungen 

in den letzten zehn Jahren, Ergänzung um 
Annahmen plausibler Marktzins-Entwick­
lungen in fünf folgenden Jahren. 

•	 Berücksichtigung der Abhängigkeit des  
Volumens von der Änderung der Produkte­
verzinsung.

•	 Künftige Marktzinsszenarien enthalten z.B. 
einen Ausstieg aus dem Negativzinsumfeld 
oder einen Anstieg der Marktzinsen auf das 
Niveau vor der Finanzkrise.

•	 Die Benchmark-Portfolios weisen eine mög­
liche Laufzeit-Bandbreite von 1 Monat bis zu 
10 Jahren auf. Dabei werden die jeweiligen 
Laufzeiten mit gleichmässigen (linearen) 
monatlich fälligen Tranchen gebildet.

•	 Miteinbezug sowohl von Expertenwissen 
wie finanzmathematischen und statistischen 
Algorithmen.

	 Die Replikationsannahmen können bedeu­
tende Auswirkungen auf das Zinsrisiko  
haben, weshalb diese mindestens alle drei 
Jahre überprüft und die Ergebnisse und 
Sensitivitäten dokumentiert werden.

6	 Positionen mit Rückzahlungsoptionen
	 Ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung fixer 

Ausleihungen besteht nicht, weshalb vor­
zeitige Rückzahlungen selten sind und die 
Bank in der Regel für den entgehenden Zins 
mit einer Prämie entschädigt wird. 

	 Dieser Aspekt wird folglich nicht modelliert.

7	 Termineinlagen	
	 Ein Recht auf vorzeitige Abzüge fixer Kunden­
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gelder besteht nicht, weshalb vorzeitige Ab­
züge selten sind und die Bank in der Regel 
gemäss den Grundsätzen zur Nichtkündi­
gungskommission entschädigt wird. 

	 Dieser Aspekt wird folglich nicht modelliert.

8	 Automatische Zinsoptionen	
	 Die Bank bietet in keinem Kundensegment 

Produkte an, welche automatische Zins­
optionen beinhalten.

	 Dieser Aspekt wird folglich nicht modelliert.

9	 Derivative Positionen
	 Die Bank kann lineare Zinsderivate zur Ab­

sicherung von Zinsrisiken einsetzen.

	 Für die Absicherung von fixen oder variablen 
Aktiv- oder Passivüberhängen aus der Fristen­
transformation können sowohl Micro- als 
auch Macro-Hedges abgeschlossen werden.

	 Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
inkl. der Erläuterungen im Zusammenhang 
mit der Anwendung von Hedge Accounting 
beschreiben die Einzelheiten. 

	 Derzeit werden keine Zinsderivate als Ab­
sicherung eingesetzt. 

 10	 Sonstige Annahmen
	 Wie von der FINMA im Anhörungsbericht zu 
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	 Total	 davon CHF		  Total	 davon CHF 	 Total	 davon CHF

Forderungen gegenüber Banken	 0	 0	 0				  

Forderungen gegenüber Kunden	 0	 0	 0				  

Geldmarkthypotheken	 79 596	 79 596	 0	 0.26	 0.26		

Festhypotheken	 423 899	 423 899	 0	 3.95	 3.95		

Finanzanlagen	 900	 900	 0	 3.88	 3.88		

Übrige Forderungen	 0	 0	 0				  

Forderungen aus Zinsderivaten1	 0	 0	 0				  

Verpflichtungen gegenüber Banken	 0	 0	 0				  

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	 0	 0	 0				  

Kassenobligationen	 38 093	 38 093	 0	 3.06	 3.06		

Anleihen und Pfandbriefdarlehen	 94 300	 94 300	 0	 5.76	 5.76		

Übrige Verpflichtungen	 0	 0	 0				  

Verpflichtungen aus Zinsderivaten1	 0	 0	 0				  

Forderungen gegenüber Banken	 10 062	 3 275	 0	 0.08	 0.08		

Forderungen gegenüber Kunden	 11 761	 11 761	 0	 1.44	 1.44		

Variable Hypothekarforderungen	 34 642	 34 642	 0	 1.45	 1.45		

Übrige Forderungen	 0		  0				  

Verpflichtungen auf Sicht in Privatkonti  
und Kontokorrentkonti	 53 507	 53 507	 0	 1.89	 1.89		

Übrige Verpflichtungen	 0		  0				  

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen,  
kündbar aber nicht übertragbar  
(Spargelder)	 392 801	 385 761	 0	 1.94	 1.94		

Total	 1 139 562	 1 125 734	 0	 2.89	 2.91

1  Kein Bestand an Zinsderivaten.

Zinsrisiken: quantitative Informationen zur Positionsstruktur und Zinsneufestsetzung  
(IRRBBA1)
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Basel III vom 20. Juni 2018 klargestellt, be­
rücksichtigt die Bank Tier 2-Instrumente bei 
der ∆EVE-Berechnung.

	 Stille Reserven im T2-Kapital (zuzüglich latente 
Steuern) betrachtet die Bank als wirkungs­
volles Instrument zur Minderung der Zins­
risiken im Bankenbuch. Das gilt ebenso für 
freie stille Reserven.

	 Alle verbuchten stillen Reserven ersetzen 
zinsfixe Refinanzierungsgelder wie lang­
fristige Darlehen der Pfandbriefbank und 
stehen der Bank zur Minderung von Zins­
risiken auf lange Frist zur Verfügung. 



	 			 

 Periode	 30.06.19	 Vorperiode1)	 30.06.19	 Vorperiode1)			

Parallelverschiebung nach oben	 – 3 963	 0	 1 089	 0			

Parallelverschiebung nach unten	 4 140	 0	 – 297	 0			

Steepener-Schock	 – 1 379	 0					  

Flattener-Schock	 542	 0					  

Anstieg kurzfristiger Zinsen	 – 850	 0					  

Sinken kurzfristiger Zinsen	 892	 0					  

Maximum	 – 3 963	 0	 – 297	 0			

 Periode	 30.06.19			   Vorperiode1)			

Kernkapital (Tier 1)	 42 230			   0				
1) Erstmalige Offenlegung, keine Werte aus der Vorperiode verfügbar.							    

Zinsrisiken: quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag  
(IRRBB1)							       	  						    
	

ΔEVE
(Änderung des Barwerts) 

ΔNII
(Änderung des Ertragswerts)

Die publizierten Werte entsprechen den für 
das interne Zinsrisikomanagement berechne­
ten und verwendeten Werten. In ∆EVE berück­
sichtigt werden die Zahlungsströme aus zins­
sensitiven Aktiven, Passiven (einschliesslich aller 
unentgeltlichen Einlagen) und ausserbilanziellen 
Positionen im Bankenbuch. Mitberücksichtigt 
werden auch stille Reserven, unabhängig davon, 
ob diese als T2-Kapital angerechnet werden, 
nicht aber das Kernkapital (T1-Kapital). In der 
Berichtsperiode wurden keine wesentlichen 
Änderungen an den Modellen vorgenommen.

Die Werte zeigen, dass die Bank eine positive  
Fristentransformation aufweist, d.h. die Zins­
bindung der Aktiven ist länger als diejenige  
der Passiven. Folglich wirkt sich eine Parallel­
verschiebung der Zinsen nach oben am nega­
tivsten auf das Kernkapital (T1-Kapital) der 
Bank auf. Da die Fristeninkongruenz aber nicht 
bedeutend ist, liegen die Werte der Szenarien 
mit sinkenden kurzfristigen in Kombination mit 
steigenden langfristigen Zinsen (Steepener­
Schock) resp. mit steigenden kurzfristigen in 
Kombination mit sinkenden langfristigen Zin­
sen (Flattener-Schock) unterhalb der parallelen 
Zinsszenarien. Auch eine Bewegung vor allem 
der kurzen Zinsen (Anstieg und Reduktion) 
führt nicht zu bedeutenden Zinsrisiken.

Über einen gleitenden Zeitraum von zwölf  
Monaten aufgrund einer instantanen Parallel­
veränderung der Marktzinsen wirken sich hin­
gegen sinkende Marktzinsen etwas negativer 
aus als steigende Marktzinsen. Dies ist vor 
allem auf den Floor von 0 % bei den variablen 
Kundeneinlagen zurückzuführen. Die produkte­
spezifischen Zinsen dieser Einlagen werden 
nicht in den negativen Bereich versetzt.
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